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Satzung Sea-Eye e.V.

(Fassung vom 07.03.2026)
§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschaftsjahr

(1) Der Verein tragt den Namen Sea-Eye e. V.
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Regensburg.

(3) Der Verein ist unter der Nummer VR 201153 in das Vereinsregister des
Amtsgerichtes Regensburg eingetragen.
(4)  Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck

(1) Zweck des Vereins ist

1. die Férderung der Rettung von flichtenden Menschen aus Seenot (§ 52 Abs.
2Nr.11 A0),

2. die Férderung der Unterstlitzung von fliichtenden Menschen in Not ((§ 52
Abs. 2 Nr. 10 AO),

3. die Forderung des biirgerschaftlichen Engagements zugunsten derin Nr. 1
und Nr. 2 genannten Vereinszwecke (§ 52 Abs. 2 Nr. 25 AO) und

4. die Forderung internationaler Gesinnung, der Toleranz und des
Volkerverstandigungsgedankens (§ 52 Abs. 2 Nr. 13 AO).

(2) Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch

1. die Suche nach Menschen in Seenot und deren Rettung, sowie alle
Malnahmen, die dies direkt oder indirekt ermdglichen,

2. den Kauf, das Chartern, den Unterhalt und Betrieb von Schiffen und
Fluggeraten zum Auffinden und Retten von Menschen in Seenot,

3. das Training von Rettungskraften und die Durchfiihrung von Schulungen zur
Forderung der Vereinszwecke,

4. Hilfsaktionen zugunsten von flichtenden Menschen in Not, insbesondere an
den Aul3engrenzen der Europaischen Union, im Mittelmeerraum und dessen
Anrainerstaaten,

5. das Erstellen, Veroffentlichen und/oder Verbreiten von Dokumentationen
und Informationsmaterial tGiber die Situation flichtender Menschen,
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insbesondere an den AulRengrenzen der Europaischen Union, im
Mittelmeerraum und dessen Anrainerstaaten,

6. die Durchfiuhrung 6ffentlichkeitswirksamer Kampagnen und Aktionen
sowie allgemeiner Presse- und Offentlichkeitsarbeit mit dem Ziel,
Menschen Giber Flucht und Migration sowie in diesem Kontext relevante
Menschenrechtsthemen zu informieren, zum Handeln aufzufordern und fir
den Schutz der Menschenrechte einzutreten,

7. die Forderung wissenschaftlicher Forschung im Zusammenhang mit Flucht
und Migration,

8. dielInteressenvertretung gegeniliber Regierungen und anderen
Verantwortlichen mit dem Ziel, diese zum Einsatz fir die Rechte von
Menschen auf der Flucht zu gewinnen.

9. die Gewabhrleistung bzw. Absicherung, dass samtliche. -auch ehrenamtliche-
Mitarbeiter*innen des Vereins die Zwecke nach Abs.1 insbesondere durch
die vorgenannten Tatigkeiten nach diesem Absatz verfolgen kénnen. Dazu
bedarf es im Einzelfall auch einer Gewahrleistung von Rechtshilfe, etwa im
Wege einer Verglitung von Rechtsanwalt*innen, die Mitarbeiter*innen bei
Zivil-, Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren vertreten, gleiches gilt bei
der Begleichung von Bu3-geldforderungen.

Daneben kann der Verein auch die ideelle und finanzielle Férderung von
anderen steuerbeglinstigten Kérperschaften, Kérperschaften des 6ffentlichen
Rechts oder auslandischen Kérperschaften vornehmen, um die in Abs. 1
genannten Zwecke im Sinne des § 52 AO, Abs. 2 Nr. 10,11, 13 und 25 zu
fordern.

§ 3 Selbstlosigkeit, Gemeinniitzigkeit, Verwendung der Mittel

(1)

(2)

Der Verein ist selbstlos tatig; er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke. Der Verein verfolgt ausschlielich und
unmittelbar gemeinniitzige und mildtatige Zwecke im Sinne des Abschnitts
,Steuerbeglinstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Mittel des Vereins dirfen nur fur die satzungsgemalRen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben,
die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhaltnismafig hohe
Vergltungen beglinstigt werden. Ausscheidende Mitglieder kénnen keine
Zahlungen aus dem Vereinsvermaogen verlangen.
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§ 4 Mitglieder und Ehrentitel

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

Jede natirliche Person, die die Ziele des Vereins unterstiitzt, kann ordentliches
Mitglied des Vereins werden. Von den ordentlichen Mitgliedern werden
Mitgliedsbeitrage nach Abs. 7 erhoben.

Uber den Antrag auf Aufnahme als Mitglied entscheidet der Vorstand. Die
Mitgliedschaft beginnt mit Zugang der schriftlichen Aufnahmebestatigung.
Gegen eine ablehnende Entscheidung des Vorstands kann der*die
Antragsteller*in Beschwerde einlegen. Die Beschwerde ist innerhalb von
vierzehn Tagen ab Zugang der ablehnenden Entscheidung schriftlich beim
Vorstand einzulegen. Uber die Beschwerde entscheidet die nichste
Mitgliederversammlung.

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

Der Austritt eines Mitgliedes ist jederzeit moglich. Er erfolgt durch schriftliche
Erklarung gegentiber dem Vorstand ohne Frist.

Ein Mitglied kann durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung aus wichtigem
Grund aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn der wichtige Grund die
Fortfliihrung der Mitgliedschaft fiir den Verein oder seine Mitglieder
unzumutbar erscheinen lasst. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor,
wenn das Mitglied trotz Mahnung langer als sechs Monate mit seiner
Beitragszahlung im Riickstand ist oder den Vereinsinteressen oder
Vereinszielen zuwidergehandelt hat. Dem Mitglied ist vor seinem Ausschluss
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Diese muss in schriftlicher Form und
innerhalb von vierzehn Tagen ab Aufforderung durch den Vorstand erfolgen.
Gegen den Ausschluss kann innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen nach
Mitteilung des Beschlusses schriftlich Widerspruch eingelegt werden, Gber den
die nachste Mitgliederversammlung entscheidet.

Die jahrliche Hohe des Mitgliedsbeitrages wird auf Antrag des Vorstands von
der Mitgliederversammlung beschlossen. Uber einen Beitragserlass in
besonderen Fallen entscheidet der Vorstand. Eine anteilige Erstattung des
Beitrags bei Ende der Mitgliedschaft erfolgt nicht.

Der Aufsichtsrat kann nattirlichen Personen, die sich in besonderer Weise um
den Verein und seine Zwecke verdient gemacht haben, einen Ehrentitel
verleihen. Mit dem Ehrentitel sind keine Rechte und Beitragspflichten
verbunden. Es wird keine Mitgliedschaft im rechtlichen Sinne begriindet. Der
Aufsichtsrat kann den Ehrentitel bei Verstol3 gegen die Ziele und Interessen des
Vereins auch wieder entziehen; Abs. 5 ist hierfir nicht giltig.

§ 5 Organe des Vereins

(1)

Organe des Vereins sind
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a. die Mitgliederversammlung
b. der Aufsichtsrat
c. derVorstand
d. die Mitgliederkonferenz

Der Verein strebt eine diverse Besetzung in den Organen Vorstand und
Aufsichtsrat an, insbesondere bei deren Vorsitzenden sowie in allen operativen
Funktionen.

§ 6 Die Mitgliederversammlung

(1)

(2)

(3)

(4)

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie ist
grundsatzlich fiir alle Aufgaben des Vereins zustandig, sofern bestimmte
Aufgaben gemal3 dieser Satzung nicht dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat
Ubertragen wurden.

Die Mitgliederversammlung entscheidet insbesondere Giber

a. die Zwecke des Vereins

b. die Wahl des Aufsichtsrats

c. die Entlastung des Aufsichtsrats und des Vorstands

d. den An-und Verkauf sowie die Belastung von Grundbesitz und Schiffen
e. die Beteiligung an Gesellschaften,

f. die Aufnahme von Darlehen ab EUR 500.000,-

g. die Hohe der Mitgliedsbeitrage,

h. Satzungsanderungen,

i. die Auflésung des Vereins.

Als Grundlage fur die Entlastung des Aufsichtsrats und des Vorstands erhalt die
Mitgliederversammlung Berichte des Aufsichtsrats, des Vorstands, und der
Kassenprifung . Fur den Bericht der Kassenprifung bestellt die
Mitgliederversammlung zwei Kassenpriifer*innen, die weder dem Vorstand,
dem Aufsichtsrat oder einem vom Vorstand oder Aufsichtsrat berufenen
Gremium angehoéren noch Angestellte des Vereins sein diirfen. Nur
Vereinsmitglieder kdnnen Kassenpriifer*innen sein.

Die Mitgliederversammlung wird mindestens einmal jahrlich vom Aufsichtsrat
einberufen. Der Aufsichtstat kann eine au3erordentliche
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Mitgliederversammlung einberufen, wenn das Vereinsinteresse es erfordert.
Der Aufsichtsrat muss zudem eine auf3erordentliche Mitgliederversammlung
einberufen, wenn dies vom Vorstand oder einem Zehntel der Vereinsmitglieder
schriftlich und unter Angabe des Zwecks und der Griinde verlangt wird.

Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich per Post oder E-
Mail unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens drei Wochen bei
gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. Es gilt das Datum der
Absendung. Das Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es dem Mitglied
andie letzte dem Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse bzw. E-Mail-
Adresse gesandt wurde.

Jede satzungsgemal einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfahig,
unabhangig von der Anzahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes
ordentliche Mitglied hat eine Stimme.

Ordentliche Mitglieder haben Rede-, Antrags-, und Stimmrecht sowie aktives
und passives Wahlrecht auf der Mitgliederversammlung.

Fur die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung genligt die einfache
Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit keine anderen Mehrheiten
gesetzlich oder in dieser Satzung vorgeschrieben sind. Stimmenenthaltungen
gelten als nicht abgegebene Stimmen. Vollmachten zur Stimmuibertragung sind
nicht zugelassen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Die
Versammlung wird von einem Mitglied des Aufsichtsrats geleitet, soweit nicht
abweichend beschlossen. Beschlussfassungen erfolgen offen und Wahlen
geheim, sofern die Mitgliederversammlung kein abweichendes Verfahren
beschliel3t.

Die Mitgliederversammlung kann entweder real oder virtuell erfolgen. Der
Aufsichtsrat entscheidet hierlber nach pflichtgemaRem Ermessen und teilt
diese Entscheidung sowie die Begriindung den Mitgliedern in der Einladung mit.
In der Regel soll die Mitgliederversammlung real erfolgen. Bei einer virtuellen
Mitgliederversammlung ist sicherzustellen, dass die Mitglieder an der
Mitgliederversammlung teilnehmen und ihre Mitgliederrechte auf dem Wege
der elektronischen Kommunikation (z. B. durch Web-, Video- oder
Telefonkonferenz, Chatroom) ausiiben kénnen.

§ 7 Der Vorstand

(1)

(2)

Dem Vorstand obliegt die Flihrung der laufenden Geschifte des Vereins. Er
vertritt den Verein gerichtlich und aufBergerichtlich.

Der Vorstand besteht aus bis zu drei Mitgliedern.

Besteht der Vorstand aus mehr als einer Person, legt der Aufsichtsrat die
Zustandigkeiten fest.

Satzung Sea-Eye e.V. (Fassung 07.03.2026) Seite 5von 11



VSRS

Sea-Eyee.V. °
Adolf-Schmetzer-StraBe 27 e 93055 Regensburg

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

sea-eye
Vertretungsbefugnis:

1. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, vertritt jedes
Vorstandsmitglied den Verein allein. Zur Vertretung bei Rechtsgeschaften
mit einem Wert von Giber 30.000 EUR sind nur zwei Vorstandsmitglieder
gemeinschaftlich berechtigt.

2. Besteht der Vorstand aus einer Person, vertritt diese den Verein allein.
Rechtsgeschafte mit einem Wert Giber 30.000 EUR pro Kalenderjahr
bedurfen fir ihre Wirksamkeit im AuBenverhaltnis der Zustimmung einer
zweiten mitzeichnungsberechtigten Person. Als mitzeichnungsberechtigte
Person kann durch Beschluss des Aufsichtsrats ein Mitglied des
Aufsichtsrats oder eine dritte Person bestimmt werden. Die
mitzeichnungsberechtigte Person ist kein Organ des Vereins. lhre
Vertretungsberechtigung ist ausdriicklich auf die Mitzeichnung bei
Rechtsgeschaften mit einem Wert Giber 30.000 EUR pro Kalenderjahr
begrenzt.

3. IsteinVorstandsmitglied an der Ausiibung seines Amts gehindert
(insbesondere bei langerer Krankheit oder Arbeitsunfahigkeit), kann der
Aufsichtsrat durch Beschluss eine Person bestimmen, die das verhinderte
Vorstandsmitglied bis zum Ende der Verhinderung vertritt. Besteht der
Vorstand aus nur einer Person und ist diese an der Austibung ihres Amts
gehindert, muss der Aufsichtsrat eine Vertretung benennen.

Der Vorstand berichtet den Aufsichtsratsvorsitzenden in regelmafigen auf
Anforderung der Aufsichtsratsvorsitzenden stattfindenden Treffen. Dem
Aufsichtsrat berichtet der Vorstand monatlich Gber die finanzielle und operative
Lage des Vereins und quartalsweise Uiber seine strategischen und operativen
Planungen. Ein Jahresbudget wird dem Aufsichtsrat zur Freigabe vorgelegt. Der
Vorstand erstellt einen Jahresbericht und stellt diesen der
Mitgliederversammlung vor.

Im Ausnahmefall kann der Vorstand Aufsichtsrat*innen themen- oder
projektbezogen operativ einbinden. Dazu bedarf es der Genehmigung des
Aufsichtsrats.

Der Vorstand gibt sich eine Geschaftsordnung. Diese Geschaftsordnung ist fur
Mitglieder o6ffentlich.

Der Vorstand arbeitet hauptamtlich und wird fir seine Tatigkeit angemessen
vergltet. Der Aufsichtsrat bestimmt die Hohe der Vergtlitung.

Zusatzlich zu den Beschliissen gemal3 § 11 dieser Satzung sind die Protokolle
der Vorstandssitzungen flir die Mitglieder 6ffentlich, soweit sie nicht der
Vertraulichkeit unterliegen und nicht wichtige Griinde eine kurzfristige oder
strategische Geheimhaltung erforderlich machen.
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§ 8 Der Aufsichtsrat

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

(10)

(11)

Der Aufsichtsrat bestellt, berat, kontrolliert und entldsst den Vorstand

Der Aufsichtsrat besteht aus nicht weniger als flinf und bis zu neun Personen.
Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats soll Kompetenzen zu denin § 2
genannten Vereinszwecken, sowie zu strategischen, finanziellen und sonstigen
Fragen der Geschaftsflihrung reprasentieren.

Der Aufsichtsrat wird von der Mitgliederversammlung fiir die Dauer von drei
Jahren nach einer von ihr zu beschlieBenden Wahlordnung gewahlt. Die
Wiederwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats ist moglich.

Der Aufsichtsrat bestimmt seine beiden Vorsitzenden unter Beachtung von § 5
Absatz 2 und gibt sich eine Geschaftsordnung. Die Geschaftsordnung ist fur
Mitglieder 6ffentlich.

Eine von den Mitarbeiter*innen des Vereins gewahlte Vertretung ist berechtigt,
an den Sitzungen des Aufsichtsrates mit Rederecht, aber ohne Stimmrecht
teilzunehmen.

Im Falle des Ruicktritts eines Aufsichtsratsmitglieds wahrend der Amtsperiode
kann der Aufsichtsrat fur die Zeit bis zur nachsten ordentlichen
Mitgliederversammlung ein Ersatzmitglied bestimmen. Dort wird dann ein
Mitglied fiir die restliche Amtsdauer des*der Ausgeschiedenen gewahit.

Besteht der Aufsichtsrat nur noch aus vier Mitgliedern, muss der Aufsichtsrat
ein solches Ersatzmitglied fiir die Zeit bis zur nachsten Mitgliederversammlung
bestimmen.

Der Aufsichtsrat tagt mindestens viermal im Jahr.

Die Einladung zu Aufsichtsrats-Sitzungen erfolgt per Post oder E-Mail schriftlich
unter Einhaltung einer Einladungsfrist von mindestens sieben Tagen.

Mitglieder des Aufsichtsrats sollen auch AuBenperspektiven einbringen. Sie
dirfen nicht Angestellte des Vereins sein oder in operativer Verantwortung
innerhalb des Vereins stehen.

Im Ausnahmefall konnen Aufsichtsrat-*innen vom Vorstand themen- oder
projektbezogen operativ eingebunden werden. Diese Ausnahmen muiissen vom
Aufsichtsrat genehmigt werden.

Aufgaben des Aufsichtsrats:
- Bestellung und Abberufung des Vorstands

- Beratung und Kontrolle des Vorstands in den Geschéftsfeldern:
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(14)

(15)
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a. Personalplanung
b. Finanzenund Jahresbudget
c. Struktur der Organisation
d. Geschéaftsordnung
e. Strategie

Der Aufsichtsrat einigt sich mit dem Vorstand auf Zielvereinbarungen pro
Quartal und kontrolliert deren Umsetzung. Schllisselentscheidungen des
Vorstands zu Anderungen der Quartalsziele miissen vom Aufsichtsrat
genehmigt werden.

Der Aufsichtsrat arbeitet ehrenamtlich. Er kann eine angemessene
Aufwandsentschadigung erhalten.

Berichtspflichten des Aufsichtsrats:
- Quartalsweise Information der Mitgliederkonferenz
- Jahresbericht fur die Mitgliederversammlung.

Die unabhangige Vertrauensstelle des Sea-Eye e.V. ist dem Aufsichtsrat
zugeordnet und berichtet jahrlich der Mitgliederversammlung.

§ 9 Die Mitgliederkonferenz

(1)

(2)

(3)

Neben der Mitgliederversammlung als oberstem Entscheidungsorgan des
Vereins soll die Mitgliederkonferenz den Mitgliedern des Vereins als weiteres
Informations- und Beteiligungsorgan dienen. Durch die regelmaRige
Mitgliederkonferenz erhalten die Mitglieder aktuelle Informationen durch den
Vorstand und den Aufsichtsrat. Die Konferenzen ermoéglichen eine Beratung des
Vorstands und des Aufsichtsrats durch die Mitglieder.

Auf Wunsch des Aufsichtsrats oder des Vorstands, oder auf Antrag von
Mitgliedern kann ein Meinungsbild zu einer konkreten Fragestellung erstellt
werden, zu der die Mitglieder sich mit Zustimmung, Ablehnung oder Enthaltung
aufdern.

Der Vorstand beriicksichtigt das Ergebnis des Meinungsbilds, ist bei seinen
Entscheidungen jedoch nicht daran gebunden.

Weicht der Vorstand bei einer Entscheidung von einem Meinungsbild der
Mitgliederkonferenz ab, begriindet er diese Abweichung.

Der Vorstand, der Aufsichtsrat und Arbeitsgruppen nach § 10 informieren die
Mitgliederkonferenz Gber ihre Arbeit.
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Die Mitgliederkonferenz findet virtuell per Videokonferenz statt.

Ordentliche Mitgljeder haben Rederecht sowie das Recht, Vorschlage zur
Tagesordnung in Ubereinstimmung mit Absatz 7 einzubringen.

Die Mitgliederkonferenz wird mindestens viermal pro Jahr vom Vorstand
einberufen. Die vier verpflichtenden Termine werden vom Vorstand im Januar
jeden Jahres mitgeteilt. Der Vorstand muss zudem eine Mitgliederkonferenz
einberufen, wenn der Aufsichtsrat dies verlangt.

Die Einladung der Mitglieder und des Aufsichtsrats zur Mitgliederkonferenz
erfolgt schriftlich per E-Mail unter Wahrung einer Einladungsfrist von
mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe eines Vorschlags zur
Tagesordnung.

Das Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es dem Mitglied an die letzte
dem Verein schriftlich bekannt gegebene E-Mail-Adresse gesandt wurde.
Vorschlage fur Tagesordnungspunkte sollen von Mitgliedern spatestens sieben
Tage vor der Mitgliederkonferenz eingereicht werden.

Wenn dringende Umsténde es erfordern, kann der Vorstand unter Nennung des
Grundes von der genannten Einladungsfrist und der Frist zur Einreichung der
Tagesordnungspunkte abweichen.

Die Protokolle der Mitgliederkonferenz sind fir Mitglieder 6ffentlich.

§ 10 Arbeitsgruppen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Zur Bearbeitung von vereinsrelevanten Inhalten, die nicht in die unmittelbare
Verantwortung eines vom Vorstand in seiner Geschaftsordnung definierten
Geschéftsbereichs fallen, kann auf Initiative von mindestens drei Mitgliedern die
Grundung einer Arbeitsgruppe beantragt werden.

Uber den Antrag zur Griindung einer Arbeitsgruppe und die Ubernahme ihrer
Arbeitsergebnisse entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung durch den Vorstand
kann der Antrag der Mitgliederversammlung zur Entscheidung vorgelegt
werden.

Arbeitsgruppen sind offen fiir alle interessierten Mitglieder.

Arbeitsgruppen berichten dem Vorstand und informieren die
Mitgliederkonferenz Gber ihre Arbeit.

Weiteres wird vom Vorstand in einer Regelungsordnung beschrieben.
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§ 11 Dokumentation von Beschliissen

Beschlisse des Vorstands, des Aufsichtsrats und der Mitgliederversammlung sind
schriftlich niederzulegen und fiir Mitglieder 6ffentlich. Flir die Beschliisse des
Vorstands und des Aufsichtsrats gilt dies nur, soweit sie nicht vertraulich sind.

§ 12 Aufwendungsersatz

(1) Mitglieder haben Anspruch auf Ersatz flir angemessene Aufwendungen, die
ihnen im Rahmen ihrer Tatigkeit flir den Verein entstanden sind, sofern sie vom
Vorstand beauftragt wurden und eine konkrete Vereinbarung fiir den Ersatz
getroffen wurde. Dazu gehoren insbesondere Reisekosten,
Verpflegungsmehraufwendungen, Porto und Kommunikationskosten.

(2) Far Vorstand und Aufsichtsrat gilt eine entsprechende Regelung.

(3) Der Nachweis erfolgt Gber Einzelbelege. Der Erstattungsanspruch ist spatestens
8 Wochen nach dem Datum des dltesten Belegs oder dem Ende einer Reise
geltend zu machen.

(4) Soweit flir den Aufwendungsersatz steuerliche Pauschalen und steuerfreie
Hochstgrenzen bestehen, erfolgt ein Ersatz nur in dieser Héhe.

§ 13 Satzungsanderungen

(1) Uber Satzungsanderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt
werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur
Mitgliederversammlung hingewiesen wurde, und der Einladung sowohl der
bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefligt waren.

(2) Fir Anderungen des Vereinszweckes (§ 2) ist eine Mehrheit von zwei Dritteln
der abgegebenen Stimmen erforderlich. Fiir sonstige Anderungen der Satzung
ist eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich.
Stimmenenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

(3) Satzungsanderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehérden aus
formalen Griinden verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen.
Solche Satzungsanderungen miissen allen Vereinsmitgliedern zeitnah schriftlich
mitgeteilt werden.

§ 14 Auflésung des Vereins und Vermégensbindung

(1) Fir den Beschluss, den Verein aufzuldsen, ist eine Mehrheit von drei Vierteln
der abgegebenen Stimmen erforderlich. Stimmenenthaltungen gelten als nicht
abgegebene Stimmen. Der Beschluss kann nur gefasst werden, wenn die
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Ankilindigung dazu in der satzungsgemafen Einladung zur
Mitgliederversammlung enthalten war.

(2) Bei Auflésung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall der
steuerbeglinstigten Zwecke des Vereins, fallt das Vermogen des Vereins an:
United4Rescue - Gemeinsam rettene. V.
der es unmittelbar und ausschlieRlich fir gemeinn(itzige oder mildtatige Zwecke
zu verwenden hat.

(3) Bei Auflésung oder Aufhebung von United4Rescue - Gemeinsam rettene. V.
oder bei Wegfall der steuerbeglinstigten Zwecke von United4Rescue -
Gemeinsam retten e. V., oder fiir den Fall, dass eine Ubertragung des Vermogens
an United4Rescue - Gemeinsam retten e. V. aus sonstigen Grinden nicht
moglich ist, fallt das Vermogen des Vereins direkt an:

Arzte ohne Grenzene. V.
der es unmittelbar und ausschlieRlich fir gemeinn(itzige oder mildtatige Zwecke
zu verwenden hat.

Satzung Sea-Eye e.V. (Fassung 07.03.2026) Seite 11 von

11



	Satzung Sea-Eye e.V.
	§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr
	§ 2 Vereinszweck
	§ 3 Selbstlosigkeit, Gemeinnützigkeit, Verwendung der Mittel
	§ 4 Mitglieder und Ehrentitel
	§ 5 Organe des Vereins
	§ 6 Die Mitgliederversammlung
	§ 7 Der Vorstand
	§ 8 Der Aufsichtsrat
	§ 9 Die Mitgliederkonferenz
	§ 10 Arbeitsgruppen
	§ 11 Dokumentation von Beschlüssen
	§ 12 Aufwendungsersatz
	§ 13 Satzungsänderungen
	§ 14 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung


